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Schweizerische Fachschrift für die gesamte Textil-Industrie

Offizielles Organ und Verlag des Vereins ehemaliger Seidenwebschüler Zürich und Angehöriger der Seidenindustrie
Offizielles Organ der Vereinigung ehemaliger Webschüler von Wattwil
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Einfluß der Internationalen Usanzen für den Handel in roher Seide in Bezug auf die durch
die europäischen Seidentrocknungs-Anstalten ausgeführten Untersuchungsmethoden und das

neue Reglement der Seidentrocknungs-Anstalt Zürich.
Von Dir. H. Bader.

Bekanntlich sind die am 3. Internationalen Seidenkongreß
in Zürich einstimmig angenommenen internationalen
Usanzen für den Handelin roher Seide am 1. April
1930 in Kraft getreten.

Unter Berücksichtigung der in den letzten Jahren, und
auch durch die neuen Usanzen vielfach veränderten Verhält-
nisse, hat die Seidentrocknungs-Anstalt Zürich ein neues Regle-
ment über ihren Betrieb ausgearbeitet, das ebenfalls seit dem
1. April Gültigkeit hat. Um auch den Interessenten Gelegen-
heit zu bieten, sich zu den einzelnen Bestimmungen des Re-
glementes zu äußern, wurde dessen Entwurf den Vorständen
der Verbände Schweizer Seidenstoffabrikanten, Schweizer Im-
portfirmen ostasiatischer Rohseiden, Schweizer Seidenzwirner
und der Zürcher Seidenhändler und Seidenzwirner vorgelegt.

Einleitend sei erwähnt, daß die neuen Usanzen nur An-
wendung auf rohe Seiden (Grège und Ouvrées), Erzeugnis des
Bombyx mori, mit Ausschluß der Tussah, Douppioni, Kunst-
seide usf., finden. Der Handel mit diesen Artikeln bleibt
den zum Teil bestehenden Platzusanzen unterstellt.

Wir möchten nicht unterlassen, an dieser Stelle ganz be-
sonders auf einige, durch die neuen Usanzen bedingte Ab-
änderungen des bisher auf unserem Platze bestehenden Modus
hinzuweisen.

Die Usanzen bestimmen in Art. 45, daß die Parteien ver-
pflichtet sind, nur die Proben und Kontrollen der im Vertrage
bezeichneten öffentlichen Trocknungs-Änstalten anzuerkennen.
Alle andern Untersuchungen können nicht geltend gemacht
werden und haben lediglich informatorischen Wert.

In Uebereinstimmung mit den Art. 35 und 36 der neuen
Usanzen, die sich auf das Eigentum und die Besitz-
ergreif ung der Ware beziehen und dem schweizerischen
Recht, wurde die „Behandlung der Verfügung s-
ware" in § 9 des neuen Reglementes wie folgt geregelt:

„Die Anstalt wird grundsätzlich als eine neutrale Stelle
bezeichnet, die nur dem Warentransit zu dienen hat. Ein-
lieferung von Seide in die Anstalt ist daher nicht gleich-
bedeutend mit der Auslieferung derselben Ware an den
Käufer. Auch die zur Verfügung des Käufers in die An-
stalt eingelieferte Ware geht mit der Einlieferung in die
Anstalt noch nicht in das Eigentum des Käufers über.

Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers, bis der Käufer
auf erhaltene Anzeige der Anstalt über die Ware verfügt
und damit den Willen kundgibt, Eigentümer der zu seiner
Verfügung in der Anstalt liegenden Ware zu werden.

Die vom Einlieferer als Käufer der eingelieferten Ware
bezeichnete Firma ist nur berechtigt, unter der Kontrolle
der Organe der Anstalt von der zu ihrer Verfügung ein-
gelieferten Ware Muster zu ziehen und die üblichen Proben
machen zu lassen.

Erst wenn nach erfolgter Prüfung der Käufer über die
Ware verfügt, geht sie in sein Eigentum über. Bis zu diesem
Moment bleibt der Einlieferer Eigentümer und er kann des-
halb das zugunsten des Käufers eingeräumte Verfügungsrecht
wieder anullieren, solange der Käufer nicht über die Ware
verfügt hat.

Für den Fall, daß der Käufer auf erhaltene Anzeige der
Anstalt, über die vom Verkäufer zu seiner Verfügung in
die Anstalt eingelieferte Ware nicht verfügt und dieselbe
wieder zur Verfügung des Einlieferers stellt, bleibt die
Ware im Eigentum des Verkäufers. Dem Käufer stehen
aus der ersten Zurverfügungstellung keinerlei Rechte hin-
sichtlich der eingelieferten Ware mehr zu.

Bei den nur behufs „Reconnaissance" zur Verfügung des
Käufers in die Anstalt eingelieferten Waren ist die Fest-
Stellung der Handels- und Nettogewichte in der Prüfung
mitinbegriffen.

Alle Verfügungsdispositionen haben die rechtskräftige
Unterschrift der Firma oder eines, seitens dieser der An-
stalt gegenüber, für diese Dispositionen zur rechtskräftigen
Zeichnung bevollmächtigten Angestellten zu tragen.

Zur Verfügung in der Anstalt liegende Ware darf wäh-
rend dieser Zeit nur im Einverständnis mit dem jeweiligen
Eigentümer in ihrer Zusammensetzung eine Aenderung er-
fahren.

Falls die Anstalt die Anwesenheit schädlicher Insekten
in einer Lieferung konstatiert, steht ihr auf Grund von
Art. 73 der Internationalen Usanzen für den Handel in
roher Seide das Recht zu, die Ware sofort an deren Eigen-
tümer zurückzugeben."
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